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An das 

Bundesministerium 

für Bauten Uo Technik 

stubenring 1 

1011 Wien 

Betr ifft: Bunde_Eistr~~~~!l~9..e_~~t~Il.0_~~.11~19 8,! 

Zu dem Entwurf der Bundesstraßengesesetznovelle 1984 be­

ehrt sich der Österreichische Rechtsanwaltskammertag 

mitzuteilen, daß er der Novelle grundsätzlich, mit Aus­

nahme der Bestimmung des § 20 a Abso 5, nicht entgegen­

tritto 

Bezüglich der Neufassung des Absatzes 5 wäre folgendes 

zu überlegen: 

Die bisherige Praxis zeigt, daß der Bund Bau- und Betriebs­

gesellschaften gründet, die eine wesentlich günstigere 

Effizienz für den straßenbau erbringeno 

Es wäre daher nicht einzusehen, wenn diese Gesellschaften, 

die immer iigesellschaftsrechtlich ii im Alleineigentum der 

öffentlichen Hand stehen, nicht verpflichtet sein sollen, 

den Enteignungsgegenstand, der weder ganz\noch teilweise 

für den Enteignungszweck dient, zurückzustelleno 
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Dafür sind keine sachbezogenen Gründe vorhanden .. 

Der Staatsbürger muß wohl im öffentlichen Interesse eine 

Enteignung hinnehmen.. Würde aber der Enteignungsgegenstand 

nicht mehr für den Enteignungszweck verwendet werden, 

aber in der Zwischenzeit der Bund das Eigentumsrecht an 

dem seinerzeitigen Enteignungsgegenstand, aus welchen 

Gründen auch immer, aufgegeben haben, dann würde damit 

die Enteignung zu einem I1Mißbrauch li führen können, den 

zweifellos der Gesetzgeber und auch das Bundes­

ministerium für Bauten und Technik schon aus verfassungs­

rechtlichen Überlegungen nicht wünschen kannG 

Der Absatz 5 des § 20 a in der vorliegenden Fassung ist 
daher 

ersatzlos 

zu streichen .. 

Wien, am 110 Juni 1985 

DER ÖSTERREICHISCHE RECHTSANvJALTSKAMMERTAG 
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